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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Neubau der OGS in Sechtem 
 
Sehr geehrter Herr König, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 02.12.2021 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: 
Wie ist der aktuelle Stand im Verfahren zum Neubau der OGS in Sechtem und wann wird aus 
heutiger Sicht mit dem Bau begonnen? 
 
Antwort: 
Zurzeit wird das VgV Verfahren zur Vergabe an das Architekturbüro vorbereitet. Für dieses Ver-
fahren ist ein Zeitraum von 4-5 Monaten einzukalkulieren. Nach positivem Ergebnis könnte Mitte 
2022 mit der Planung begonnen werden, so dass mit einem Ausführungsbeginn in 2023/2024 zu 
rechnen wäre. 
 
Frage 2: 
Sind durch die Verzögerungen bei der Planung der OGS in Sechtem der Stadt Bornheim finanzi-
elle Einbußen durch den Wegfall der Förderung entstanden?  
 
Antwort: 
Für die erstellte Machbarkeitsstudie wurden Fördergelder in Höhe von 9.862,12 € in Anspruch 
genommen. 
 
Frage 3: 
Wenn ja, in welcher Höhe? 
 
Antwort: 
S. Beantwortung Frage 2. 
 
Frage 4: 
Wie sind die Chancen für die Stadt kurzfristig Fördergelder für die Baumaßnahme in Anspruch zu 
nehmen und wie hoch sind diese?   
 
Antwort: 
Es werden derzeit immer wieder Förderungen für unterschiedliche Maßnahmen angeboten. Ob 
passende Fördermaßnahmen zum richtigen Zeitpunkt der Baumaßnahme aufgelegt werden, 
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kann erst im Rahmen der Planungsphase geprüft werden. Die Bundesförderung für effiziente Ge-
bäude ist durch ihre lange Laufzeit eine derzeit schon absehbare Möglichkeit der Förderung.  
Hier werden maximal 2.000,- €/m² Nettogrundfläche gefördert. 
 
Frage 5: 
In der Vorlage 381/2020-5 vom 16. Juni 2020 führt die Verwaltung aus, "dass der Pavillon in ei-
nem baulich so schlechten Zustand ist, dass eine Sanierung aus wirtschaftlichen Gründen nicht 
sinnvoll erscheint und ein Ersatzbau erforderlich wird." Gibt es Risiken, dass der OGS zeitweise 
das Gebäude nicht zur Verfügung steht? 
 
Antwort: 
Das Schulgebäude der Wendelinus-Grundschule in Sechtem verfügt im Bestandsgebäude über 
hinreichend Kompensationsflächen zur Aufrechterhaltung des OGS Betriebs während der Bautä-
tigkeiten eines neuen OGS Gebäudes.  
 
Die Verwaltung steht hier in einem engen Austausch mit der Schulleitung und der OGS Träger-
schaft, dem Verein Wendelinus-Schülergarten e.V. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
(Christoph Becker) 
Bürgermeister 


